
ABLAUF RECHTSMITTELVERFAHREN 

FÜR SOZIALHILFEBEHÖRDEN 

Verfügung 

Sozialdienst

Rekurs

Sozialhilfebehörde 

als Rekursinstanz

Prüfung formelle 

(Eintretens-) 

Voraussetzungen

örtliche, sachliche, 

funktionelle 

Zuständigkeit

gegeben

nicht gegeben
Weiterleitung an 

zuständige Stelle

Rekursfrist

(20 Tage)

eingehalten

nicht 

eingehalten
Nichteintreten

Legitimation

Rekurrent/in
nein Nichteintreten

ja

Vollständigkeit Rekurs

(Antrag, Begründung, 

Beweismittel) 

nein
(Not-) Frist zur 

Rekursergänzung
nicht genutzt

bei schweren Fehlern

(Beurteilung Rekurs aufgrund 

Akten unmöglich)

Dieser Ablauf gilt für Sozialhilfebehörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die ihre 

Verfügungskompetenz gemäss Art. 8 Abs. 4 SHG an den Sozialdienst delegiert haben 

und nun als erste Rekursinstanz fungieren. 
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Ja genutzt

Anordnung ordentlicher 

Schriftenwechsel: Einladung 

Vorinstanz zur Rekursantwort 

und Akteneinreichung

bei leichten Fehlern

Stellungnahme 

trifft ein

Einladung Rekurrent/in zur 

Akteneinsicht und 

Stellungnahme (Replik, 

2. Schriftenwechsel)

nur Vorakten, keine 

materielle Stellungnahme

nicht 

genutzt
genutzt

Einladung 

Vorinstanz zur 

Duplik

Abschluss 

Schriftenwechsel

End-Entscheid Gutheissung Rekurs

Abweisung Rekurs
Direkter Entscheid 

in der Sache

Rückweisung an Vorinstanz 

(insbesondere bei Verletzung rechtliches Gehör, 

weitere Sachverhaltsermittlungen nötig)

prüfen, ob gewisse Anträge vorab zu behandeln sind 

(bspw. Entzug / Wiederherstellung aufschiebende 

Wirkung, Gesuch vorsorgliche Massnahmen oder 

unentgeltliche Rechtsverbeiständung)

nein

ja

vorab Stellungnahme 

Vorinstanz einholen

Zwischenverfügung 

(Beschwerdefrist 

5 Tage)

angefochten

nicht 

angefochten

Sistierung 

Rekursverfahren

rechtskräftiger 

Entscheid obere 

Instanz

Aufhebung 

Sistierung, 

Wiederaufnahme 

Verfahren


